
Der neue Personalausweis 
 
Den neuen Personalausweis bekommen Sie auf Antrag ab dem 1. November 2010 
im Passamt der VG Furth. Eine Umtauschpflicht vor dem Ablauf der Gültigkeit Ihres 
bisherigen Ausweises besteht nicht. Alle alten Personalausweise behalten ihre 
Gültigkeit bis zu ihrem Ablaufdatum. Ein vorzeitiger Umtausch ab dem 1. November 
2010 ist aber jederzeit möglich. Öffnungszeiten, Ansprechpartner und 
Kontaktmöglichkeit finden Sie unter www.vg-furth.de . 
 
Der neue Personalausweis wird um elektronische Funktionen ergänzt. Die 
Ausweisdaten, die heute optisch vom Dokument ablesbar sind, sollen zukünftig in 
einem Chip gespeichert werden. Damit können sich die Ausweisinhaber im Internet 
elektronisch ausweisen – sowohl gegenüber Behörden als auch gegenüber 
privatwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen (z. B. bei Online-Shopping, 
Online-Banking oder beim Online-Kauf von Tickets). Gleichzeitig erhält der 
Ausweisinhaber über ein Zertifikat die Bestätigung, dass die von ihm aufgerufene 
Webseite auch dazu berechtigt ist, seine Daten abzufragen. 
 
Internet:  
Der elektronische Personalausweis ist mit der Funktion des elektronischen 
Identitätsnachweises ausgerüstet. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf den 
Schutz persönlicher Daten gelegt: Nur berechtigte Anbieter von Dienstleistungen 
dürfen die Daten des Ausweises abfragen. Der Ausweisinhaber selbst behält die 
volle Kontrolle darüber, welche seiner persönlichen Daten an den Anbieter 
übermittelt werden. Aufgrund seines Sicherheitskonzeptes hilft der neue 
Personalausweis, Internetkriminalität zu bekämpfen und das Vertrauen der 
Bevölkerung in elektronische Transaktionen zu steigern. Er stärkt den Schutz von 
Identitätsdiebstahl und bietet neue benutzerfreundliche Möglichkeiten für die 
Umsetzung des Jugendschutzes, letzteres unter anderem auch an Automaten (z. B. 
Zigarettenkauf). 
 
Reisedokumente:  
Für hoheitliche Kontrollen an Grenzen und im Inland – und nur für diese  - sind die 
biometrischen Daten zur Identitätsfeststellung vorgesehen: 
Das digitale Foto wird in allen Personalausweisen enthalten sein. Zwei 
Fingerabdrücke können auf freiwilliger Basis  ebenfalls im Chip gespeichert werden. 
Damit kann der elektronische Personalausweis ähnlich wie der elektronische 
Reisepass als sicheres Reisedokument eingesetzt werden. Beide Merkmale 
ermöglichen eine sichere Unterstützung der Personenkontrolle, insbesondere zur 
Bekämpfung von Betrugsversuchen, bei denen verlorene oder gestohlene 
Dokumente gezielt durch fremde Personen verwendet werden. 
 
Elektronische Signatur:  
Die Ausweisinhaber können ein Zertifikat für die qualifizierte elektronische Signatur 
auf ihrem Personalausweis laden. Damit sollen auch Dienste, die eine eigenhändige 
Unterschrift erfordern, sicher und preiswert auf dem elektronischen Wege in 
Anspruch genommen werden. 
 
 
 
 



 
 
Zur Beantragung wird ein aktuelles Foto nach biometrischen Richtlinien benötigt. 
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie in der Fotomustertafel, die Sie hier: 
www.personalausweisportal.de/fotomustertafel  herunterladen können. 
Weiterhin ist ggf. eine Geburts- oder Heiratsurkunde vorzulegen und die Gebühr zu 
entrichten. Die Gebührenhöhe wird wie folgt festgelegt: 
 
Ausstellung von Personalausweisen ab 1. November 20 10 
 
Antragstellende Person 
ab 24 Jahren 28,80 Euro (10 Jahre gültig) 
unter 24 Jahren 22,80 Euro (6 Jahre gültig) 
Ausstellung von Ausweisen für 
Bedürftige 

Gebührenreduzierung oder –befreiung 
möglich 

Vorläufiger Personalausweis 10 Euro 
 
Weitere Gebührenregelungen 
Erstmaliges Aktivieren der Online-
Ausweisfunktion bei der Ausgabe oder bei 
der Vollendung des 16. Lebensjahres 

gebührenfrei 

Nachträgliches Aktivieren der Online-
Ausweisfunktion 

6 Euro 

Deaktivieren der Online-Ausweisfunktion gebührenfrei 
Ändern der PIN im Bürgeramt (z. B. PIN 
vergessen) 

6 Euro 

Ändern der Anschrift bei Umzügen gebührenfrei 
Sperren der Online-Ausweisfunktion im 
Verlustfall 

gebührenfrei 

Entsperren der Online-Ausweisfunktion 6 Euro 
Kosten für das Aufbringen eines 
elektronischen Signaturzertifikats 

Festlegung durch jeweiligen 
Anbieter 

  

 
 

Wichtiger Hinweis:  
 

Planen Sie für die Beantragung die Dauer von ca. 30 Minuten  ein. 
Hilfreich wäre dabei, wenn die Entscheidung schon feststehen würde, 
ob der neue Personalausweis mit den Fingerabdrücken ausgestattet 

werden soll. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Informationen online finden Sie unter 

 

www.personalausweisportal.de  
 


